
 

 

 

Weisung 202012027 vom 30.12.2020 – EQ gem. § 54a 
SGB III - Anteil am pauschalen 
Gesamtversicherungsbeitrag für 
Einstiegsqualifizierungen mit Beginn ab 01.01.2021  

Laufende Nummer:  202012027  

Geschäftszeichen:  AM 4 – 6561  

Gültig ab:  01.01.2021  
Gültig bis:  31.12.2021   

SGB II:  Information   
SGB III:  Weisung   
Familienkasse:  nicht betroffen   

Bezug:   

Aufhebung von Regelungen:   

  

 
Der pauschalierte Anteil am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag bei 
einer Einstiegsqualifizierung gem. § 54a SGB III beträgt ab 01. Januar 2021 monatlich 
124,- Euro.  

1. Ausgangssituation  
Durch Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird die 
Berechnungsgrundlage der Sozialversicherungsbeiträge jährlich neu im Bundesanzeiger 
bekanntgeben. Der durchschnittliche Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist somit gemäß der 
Einstiegsqualifizierungsförderungs-Anordnung (EQFAO) neu zu bestimmen.  

2. Auftrag und Ziel  
Der Anteil am pauschalierten Gesamtsozialversicherungsbeitrag für 
Einstiegsqualifizierungen nach § 54a SGB III beträgt für Personen, die ab 01. Januar 2021 
eine Einstiegsqualifizierung begonnen haben, für die gesamte individuelle Förderdauer 



 

 

 

monatlich 124,- Euro, unabhängig von der tatsächlich an den Arbeitgeber gezahlten 
Förderung. 
Dieser Wert ist im IT-Verfahren COSACH hinterlegt.   

3. Einzelaufträge  
Entfällt   

4. Info  
Entfällt   

5. Haushalt  
Entfällt  

6. Beteiligung  
Entfällt   

gez.  
Bereichsleiter AM 4 - Produktentwicklung Förderung  
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